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Unterhaltsgebühr pro Monat Fr. 12.00

Urheberrechtsgebühr pro Monat Fr. 2.08
(inkl. Nachbarrechte und Konzessionsabgabe)

Anschlussgebühr einmalig:

Grundgebühr je Anschlussobjekt Fr. 2'000.00
(freistehender Baukörper)

Zusatzgebühr je Wohnung/Büro etc. Fr. 900.00

Die Gebühren verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer von zur Zeit 8,00%.

Die Tiefbauarbeiten auf der eigenen Parzelle und die Hälfte der 
Projektierungskosten gehen zu Lasten des Eigentümers.
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Plombierung, Deaktivierung des Anschlusses:

• Die Plombierung kann durch den Liegenschaftsbesitzer jederzeit in schriftlicher Form und 
mittels Überweisung der Gebühr beantragt werden. Die Plombierung gilt per Ende Monat, 
an dem die von der Generalversammlung festgelegte Gebühr für die Plombierung auf dem 
Postcheck-Konto 40-11198-9 der Fernsehgenossenschaft Bubendorf gutgeschrieben wurde.

• In einer Schlussabrechnung, die nach dem Plombierungsdatum erstellt werden kann, 
werden die noch ausstehenden wiederkehrenden Monatsgebühren nachbelastet und zu viel 
bezahlten Monatsgebühren angerechnet bzw. ausbezahlt.

• Mit dem Antrag auf Plombierung wird auf den Bezug von Fernseh-, Radiosignal sowie 
Internet- und Telefonanschluss verzichtet, unabhängig von der zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgenden effektiven Plombierung.

• Wird die Plombierung entfernt oder der plombierte Anschluss verwendet, so ist die FGB 
berechtigt, rückwirkend ab dem Plombierungsdatum, längstens aber 5 Jahre, die 
wiederkehrenden Gebühren nachzufordern.
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Wiederinbetriebnahme des Anschlusses:

• Die Wiederinbetriebnahme des Anschlusses kann jederzeit auf Anfang eines Monats 
schriftlich beantragt werden unter Berücksichtigung einer Frist für die technische 
Bereitstellung und Entfernung der Plombierung durch die Genossenschaft von 10 Tagen.

• Die Kosten für die Aktivierung des Anschlusses übernimmt die FGB, die verbleibenden 
wiederkehrenden Gebühren werden in Rechnung gestellt.

• Gebühr für die Plombierung:

Plombierung  Fr.  100.–
Wiederinbetriebnahme gratis 


